
Voraussetzungen des § 224 Abs. 2 zuläs
sig, die Schallaufzeichnung von der frü
heren Vernehmung des Angeklagten in 
der Hauptverhandlung wiederzugeben. 
Das gleiche trifft unter den Vorausset
zungen des § 225 Abs. 3 auf die Schall
aufzeichnung einer früheren Zeugenver
nehmung zu.
Sowohl die erwähnten Schriftprotokolle 
über frühere Vernehmungen des Ange
klagten oder Zeugen als auch die Schall
aufzeichnungen, die im Rahmen der Ver
nehmungen nach §§ 32, 33, 105, 106 an
gefertigt wurden, sind mittelbare Be
weismittel. Ihre Verlesung bzw. Wieder
gabe stellt eine Ausnahme vom Grund
satz der Unmittelbarkeit der gerichtli
chen Beweisaufnahme dar. Sofern sie 
das Gericht unter den einschränkenden 
Voraussetzungen des § 224 Abs. 2 oder 
des § 225 Abs. 3 in der Hauptverhand
lung verlesen bzw. wiedergeben will, hat 
es darüber einen Beschluß zu erlassen, 

b) Als Ersatz für die mündliche Verneh
mung abwesender Zeugen und Mitbe
schuldigter.
Nur unüberwindbare oder schwer über
windbare Hindernisse berechtigen das 
Gericht, in der Hauptverhandlung die 
Vernehmung eines abwesenden Zeugen 
oder eines abwesenden Mitbeschuldigten 
durch die teilweise oder vollständige 
Verlesung von Protokollen über ihre 
Vernehmung zu ersetzen (§ 225 Abs. 1). 
Ferner ist das Gericht nur unter diesen 

, Voraussetzungen zur Wiedergabe von 
Aufzeichnungen über anderweitige Ver
nehmungen oder Äußerungen sowie zur 
Wiedergabe von eigenen Aufzeichnungen 
eines Zeugen oder Mitbeschuldigten be
rechtigt (§ 225 Abs. 2). Die Vorausset
zungen für die ausnahmsweise zulässige 
Wiedergabe der genannten Verneh
mungsprotokolle und anderer Aufzeich
nungen ergeben sich aus § 225 Abs. 1 
Ziff. 1, 2 und 3.
Mitbeschuldigter im Sinne des § 225 ist eine 
Person, die an der Straftat mitgewirkt hat, 
ohne aber in der zur Verhandlung stehenden 
Strafsache zur Zeit Angeklagter zu sein (weil 
das gegen den Mitbeschuldigten eingeleitet 
gewesene Ermittlungsverfahren eingestellt 
oder er bereits verurteilt worden ist oder 
weil die Strafsache nach Durchführung des

Ermittlungsverfahrens gegen ihn oder auch 
ohne Einleitung eines Ermittlungsverfahrens 
an ein gesellschaftliches Gericht übergeben 
worden ist). Da es sich bei den in § 225 
Abs. 1 und 2 genannten Vemehmungsproto- 
kollen und anderen Aufzeichnungen um 
mittelbare Beweismittel handelt, muß ihre 
Verlesung bzw. Wiedergabe als eine Aus
nahme von dem in der Hauptverhandlung 
dominierenden U nmittelbarkeitsgrundsatz
ausdrücklich durch einen Gerichtsbeschluß 
angeordnet und begründet werden (§ 225 
Abs. 4).

c) Bei schriftlich vorliegenden früheren 
Sachverständigengutachten. Sie können 
zum Gegenstand der Beweisaufnahme 
gemacht werden (§ 228 Abs. 3), wenn das 
von dem anwesenden Sachverständigen 
erstattete Gutachten von seinem eigenen, 
früher abgegebenen schriftlichen Gutach
ten abweicht oder wenn der Sachverstän
dige in der Hauptverhandlung nicht an
wesend ist. Auch diese Verlesung ist zu 
protokollieren (§ 253 Abs. 3).
Bei den hier geschilderten Fällen handelt 

es sich um die Verwertung von Verneh
mungsprotokollen und anderen Aufzeich
nungen, die als mittelbare Beweismittel zum 
Gegenstand der Beweisaufnahme gemacht 
werden. Weist aber der gedankliche Inhalt 
einer Aufzeichnung unmittelbar auf eine 
rechtserhebliche Tatsache hin bzw. ist die 
Straftat mittels dieser Aufzeichnung began
gen worden (z. B. Erpresserbrief, staats
feindliche Hetzschrift), so ist diese Aufzeich
nung ein unmittelbares Beweismittel, das in 
der Hauptverhandlung im erforderlichen 
Umfang zur Kenntnis zu bringen ist (§ 51 
Abs. 2). Ihre Einführung in die Hauptver
handlung, um sie zum Gegenstand der Be
weisaufnahme zu machen, ist ein Akt der 
unmittelbaren Beweisführung. Ein Gerichts
beschluß ist dazu nicht erforderlich. Wohl 
aber ist die zum Gegenstand der Verhand
lung gemachte Aufzeichnung im Hauptver
handlungsprotokoll zu bezeichnen (§ 253 
Abs. 3).

Unmittelbare Beweismittel sind auch die 
Aufzeichnungen, die der Beschuldigte vor 
der Einleitung des Ermittlungsverfahrens 
niedergeschrieben hat oder die von ihm 
zwar während des Ermittlungsverfahrens, 
aber außerhalb einer ordnungsgemäßen Be
schuldigtenvernehmung angefertigt wurden. 
Auch sie sind in der Hauptverhandlung zur
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